
1078 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1000 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Sozialversiche
rung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger 

Von den freiberuflichsetbständig 'Erwerbs
tätj.gengeniJeßen derzeit lediglich die Dentisten, 
Tierärzte, Journalisten und >biLdenden KÜllJStler 
den Schutz einer Altersversorgung der gesetz
lichen Sozi'alV1ersicherung.· Durch die gegenständ
liche Regierungsvor1~ge soUen diegesetzJachen 
VorauSsetzungen für die Binbeziehung folgender 
Personengruppen . in die Sozialversicherung der 
gewerblichen WirtJSchaft geschaffen werden: 

die ordentLichen Kammer,angehöriß'en einer 
Ärztekammer, .sofern sie freiberuHich tätig 
sind; 
di'e Mitglieder der Rechtsanwaltsklammern; 

..:.... !die Mitglieder Ider österr·eichischen Apothe
kerkammer in der Abteililung für selb
ständige Apotheker; 

- ,die Mitglieder der Ingenieurkammer ; 
- die MitgLieder der Patentanw3l1~kammer. 

Die Pflichtversicher,ung .für diesen Personen
kreis soll durch Verordnung des Bundesmini
ster1ums für soziale Verwaltung begründet wer
den, sofern ldie wjrtschaft1ichenBedüllfnisse der 
Angehörigen weser Personengruppe die Einfüh
rung eines Vel'~icherungsschutzes r.echtfertigen. 
Eine 'solche Pflichtversicherung kann sich auch 
auf einzelne Zweige der Sozialversicherung be
. schrä·nken. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständLiche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 14. November 1978 in Verhandlung 
genommen. Nach einer Debatte, an der sich die 
Abgeordneten Dr. Wiesinger, Melter, 
Kam m e 1" hofe r, Dr. S chI" ,a n z, Doktor 
Sc h w ti m m e 1", Dr. K 0 h 1 mai e rund Aus
schußobmann Pan s .i sowie aer B!Undesminister 
für&ozia;le Verw,altung Dr. Weißenberg 
beteiligten, wurde von ~den A'bgeordneten 

Pan s '1, Dr. Wie s ti n ger und M e I t e rein 
gemeinsamer Abänderungsantragbetreffend § 2 
Abs. 1 Z. 4,5 !Und 6 sowtie § 2 Abs. 2 gestellt. 

Weiters wurde von ·den Abgeordneten Pi c h
leI", Dr. Wie si n ger und M e I t 'e 1" ein ge
meinsamer Abänderungsantl'ag betreffend die 
Verläng~rrungder Frist im § 13 Abs. 2 gestellt. 

Ferner wurden folgende Zitierungsberichtligun
gen einvernehmlich zur Kenntn:is genommen: 

Im § 4 Abs. 1 Z. 1 hat es statt ,,§ 2 Abs. 1 
Z. ·1 und 2" richtig ,,§ 2 Abs. '1 Z. 1 his 3" zU' 
heißen; 

1m § 11 Z. 2 hat es statt ,,§ 7" richtig ,,§ 8" 
zu heißen; 

im § 15 hat die Zitierung ,,§ 2 Abs. 1 Z. 1 
bis 5" nunmehr ,,§ 2 Abs. 1 Z. 1 bis 6" zu laut·en. 

Bei der Abstimmung wuroe die Regierungs
vorlage unter Berücksicht~gung .der oberwähnten 
Ahänderungsanträge .der Abgeordneten Pan si, 
Dr. W.ies~nßer unid MeJter bzw. Pich
leI", ,01". Wiesin!ger ·und Melter sowtie 
der obeI;W"ähnten Zitierungsbel1ichtig,ungen ein
stimmig 'angenommen. 

Weiters gaJb ,der Ausschuß seiner Auffassung 
Au~druck, daß .stich im Sänne der Bestimmungen 
des § 2 AJbs. 1 und 2 eine Einbeziehung im Ver
oronungsweg, w.enn sie vorß'enommen wird, nur 
auf die jeweiLigen Kammermitglieder (Kammer
ZlUgehö1"~~en) im gesamten BUllidesgeb:iet er- ~ 
strecken kann. 

Zu den Ahänderungen und Ergänzungen gegen
Ülber ,der Re~ierrungsvorla.ge ist folgendes zu be
merken: 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 4, 5 und 6 sowie § 2 Abs. 2: 
Mit der V'orgeschlagen.en Äniderung der Z. 4 

und 5 im § 2 Abs. 1 soll die offizielle Bezeich
n!Ung ,der heiden .gesetz'lichlen beruflichen Ver
tretungen !in den Gesetzestext auigenommen 
wenden. 
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2 1078 der Beila;gen 

Zur Engänzungdes § 2 Ahs. 1 durch Aufnahme' Die Änderung des § 2 Abs. 2 zweiter SatZ ist 
einer neuen Z.6 ul1Jd zur Änderung des· ersten darauf zurückzuführen, daß das· Verfahren zur 
Satz-es des § 2 Abs. 2 ist an~uführen, daß in der ErlallSIUng einer Verül1drrung über die Eirrbezie
R,egierungsvürlage einer 32. Nüvelle zum ASVG hung vün Gruppen freiberuflich selbständig Er
(181 der !Beilagen zu den stenügraphischen Prü- werbstätiger in die Pflichtversich,erung nach der 
ookollen des Natiol1Jalrates XIV. GP) unter Fassung ,der Reg.ierungsvorlage entweder vün 
anderem eine Einbeziehung der freiberuHich amtswegen nach Anhörung der in Betracht küm
tätigen Pflichtmitg]ieder der Kammer der Wirt- men:den gesetzlichen ,beruflichen Vertrelmng üder 
schaftstreuhänder in die Kranken- und Umall- auf Antrag .d1i'eser gesetzlichen beruflichen Ver
versicherung nach dem ASVG vürgesehen war. tretung eingeleitet werden kann. Nach dem Würt
Eine der:anige Maßnahme hätte eine Ergänrung laut ,dieser Bestimmung könnte eine Einbezie
des süzialvellSicherungsrechtlichen Schutzes für hung vün amtswegen - da ein blüßes Anhö
diese Persünel1Jgruppedargestellt, weiil die Wirt- rungsr,echt vürgesehen ist - auch gegen den 
schahstreuhänder nach der 'geltenden Rechtslage Willen der jeweiligen gesetzLichen beruflichen 
,bereits ,den Schutz der Gewerblichen Se1bständi- Vertretul1Jg . vürgenümmen werden. Dies soll 
g,en-Pensiünsvel"'sicherung genießen. Dieses Vür- keineswegs ,der Fall sein, sodaß die Best!:immung 
hiaben Wf\lrd.e jedoch seinerzeit vom Ausschuß entsprechend geändert werden 'soll. 
für soziale Verwaltung zurückgestellt und hat Zu § 13 Abs. 2: 
bisher nicht Gesetzeskraft erlangt. 

Die Verlängerung ,der Frist steht .im Zuslam-
Nunmehr besteht ,im HinbEckauf die vür- menhang mit der im § 5 Z. 1 genannten Frist 

liegende RegierungsV'orlage Anlaß, die Vora,us- von 6 Kalendermünaten, weil ,erst nach kblauf 
setrungen .dafür zu .sch'affen, daß den Pflichtmit- dieser 6 Kalendermonate festsoeht, ob die Pflicht
gliedern der Kammer der Wirtschaftstreu- V'ersicherung nach dem ASVG besteht. 
händer - ebenso. wie einer Reihe anderer Grup- A'ls Ergebnis 'Seiner Beratung stellt der Aus-
pen freiberuHich selbständig Erwerbstätiger und schuß für süziale Verwaltung sümit den A n
unter den gleichen Vüraussetzungen - ein wir;k- trag, der Natiünalrat woHedem an g e-
~amerSchutz in allen Zweigen ,der gesetzlichen s ch 1 os 5 e n enG ese tZ e n t w u r f die ver-
Sozilalversicherung zuteil werden kann. . 

Diese Mögliichkeit süll mit der vorgeschlagenen 
Änderun'g eröffnet werden. 

Pichler 
Berichterstatter 

fasSf\lngsmäßi:ge Zustimmung erteilen .. 

Wien, 1978 .11 14. 

Pansi 
Obmann 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
die SQzialversicherung freiberuflich se1bstän

. dig Erwerbstätiger 

Der Natiünalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Geltungs bereich 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung einiger Grup
pen im Inland freiberuflich selbständig Erwerbs
tätiger nach Maßgabe der folgenden Bestimmun
gen. 

Pflichtversicherung 

§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes 
sind, süweit es sich um natürliche Personen 
handelt, in der Kranken-, Unfall- und Pensiüns
versicherung der in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen pflichtversichert : 

1.. die ürdentlichen Kammerangehörigen einer 
Ärztekammer, sofern sie freibeöflich tätig sind; 

2. die Mitglieder der Rechtsanwaltskammern ; 

3. die Mitglieder derÖsterreichischen' Apü
thekerkamrher in der Abteilung für selbständige 
Apütheker; , 

4. die Mitglieder der Bundes-Ingenieurkammer ; 

/. 
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1078 der Beilagen 3 

5. die Mitglieder der Österreichischen Patent
anwaltskammer ; 

6. die Mitglieder der Kammer der Wirtschafts
treuhänder. . 

(2) Die Pflichtversicherung der im Abs. 1 
bezeichneten Personengruppen wird durch Ver
ordnung des Bundesministers für soziale Ver
waltung begründet, sofern die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Angehörigen dieser Personen
gruppen die Einführung eines Versicherungs
schutzes rechtfertigen und für diese Personen
gruppe nicht bereits Versicherungsschutz in den 
in Betracht kommenden Zweigen der gesetzlichen 
Sozialversicherung besteht. Das . Verfahren zur 
Erlassung der Verordnung wird auf Antrag der 
für das Bundesgebiet jeweils in Betracht kom~ 
menden gesetzlichen beruflichen Vertretung 
eingeleitet. Eine' solche Pi1ichtversicherung kann 
sich auch' auf einzelne. Zweige der Sozial
versicherung (Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherung) erstrecken. 

Abschnitt II 

SONDERBESTIMMUNGEN 

Anwendung von Bestimmungen' des Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetzes und des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

§ 3. (1) Auf die Kranken-und Pensionsver
sicherung der nach § 2 in diesen Versicherungen 
pi1ichtversicherten Personen sind, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, die 
Vorschriften des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes, BGBl. Nr ..... /1978, anzuwenden. 

(2) Auf die Unfallversicherung der nach § 2 
in diesem Versicherungszweig pflichtversicherten 
Personen. sind die .. gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend anzuwenden, die für die Unfall
versicherung der gemäß § 8 Abs. 1 Z .. 3 lit. a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 189/1955, teilversicherten Personen 
gelten. 

Krankenversicherung der Pensionisten 

§4. (1) Bezieher einer Pension aus der Pen
sionsversicherung nach § 2 unterliegen der 
Pi1ichtversicherung in der Krankenversicherung 
nur, 

1. wenn der Pensions bezug wenigstens zum 
Teil auf eine Erwerbstätigkeit - bei Hinter
bliebenenpensionen auf eine Erwerbstätig
keit des Verstorbenen zurückgeht; die 
die Pi1ichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 1 
bis 3 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes begründet hat oder 

2. wenn und sobald für die Personen gruppe, 
der der Pensionist auf Grund seiner früheren 
Erwerbstätigkeit angehört hat, die Pflicht
versicherung in . der Krankenversicherung 
durch Verordnung begründet worden. ist 

oder bei früherem Wirksamkeitsbeginn der 
Verordnung begründet worden wäre. 

(2) Bei der Ermittlung des Aufwandes nach 
§ 29 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes sind Pensionen und Pensionssonder
zahlungen an Personen nach § 2 nur soweit zu 
berücksichtigen, als diese Personen der Pflicht
versicherung in der Krankenversicherung unter
liegen. ' 

(3) Dem Einbehalt nach § 29 Abs. 2 des Ge
werblichen Sozialversicherungsgesetzes hat der 
Versicherungsträger in den Fällen des Abs. 1 Z. 1 
die gesamte Pension (Pensionssonderzahlung) 
zugrunde zu legen. 

Ausnahmen von der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung 

§ 5. Von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung nach § 2 sind ausgenommen: 

1. Personen, die auf Grund einer Beschäfti
gung (Erwerbstätigkeit) der Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung nach dem Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz unterliegen, 
wenn die Summe der allgemeinen Beitragsgrund
lagen in der Pensionsversicherung nach. dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz innerhalb 
eines Kalenderjahres sechs Siebentel der Summe 
der Beitragsgrundlagen der Pensionsversicherung 
nach § 2 erreicht oder übersteigt; die Ausnahme 
von der Pflichtversiche'rung ist innerhalb der 
ersten 'sechs Kalendermonate nach Ablauf des 
in Betracht kommenden Kalenderjahres festzu
stellen. 

2. Personen, die auf Grund einer Beschäftigung 
in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrecht
lichen Dienstverhältnis zu einer öffentlich-recht
lichen Körperschaft oder zu von solchen Körper
schaften verwalteten Betrieben, Anstalten, Stif
tungen und Fonds stehen, wenn ihnen aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf 
Ruhe- und Versorgungsgenuß zusteht,' oder die 
auf Grund eines solchen Dienstverhältnisses 
einen Ruhegenuß oder als Hinterbliebene einen 
Versorgungsgenuß beziehen. 

Beginn und Ende der. PHichtversicherung 
in der Kranken~ und Pensionsversicherung 

§ 6. (1) Die Pi1ichtversicheru1).g beginnt 
1. mit dem,. Ersten des Kalendermonates, in 

dem der für die Versicherung maßgebliche Sach
verhalt eingetreten ist; 

2. mit dem Tag des Wegfalles eines Ausnahme
grundes nach § 5, wenn er auf einen Monatsersten 
fällt, sonst mit dem dem Wegfall des Ausnahme
grundes folgenden Monatsersten. 

(2) Die Pflichtversicherung endet 
1. mit dem Letzten des Kalendermonates, in 

dem der für die Versicherung maßgebliche 
Tatbestand weggefallen ist; 
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4 1 078 der Beilagen 

2. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes nach 
§ 5 mit dem Letzten des Kalendermonates, der 
dem Eintritt des Ausnahmegrundes vorangeht. 

Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
in Sonderf"ällen 

§ 7. Übt ein in der Pensions versicherung nach 
§ 2 PRichtversicherter zugleich auch eine Erwerbs
tätigkeit aus, die die PRichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz begründet und über
steigt die Summe der Beitragsgrundlagen die 
Höchstbeitragsgrundlage, so ist Beitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung nach § 2 nur der 
Betrag, der im Rahmen der Höchstbeitrags
grundlage verhältnismäßig dem Anteil der Ein
künfte aus der die PRichtversicherung in der 
Pensions versicherung nach § 2 begründenden 
Erwerbstätigkeit an den Gesamteinkünften ent
spricht. 

Beiträge in der Pensionsversicherung 

§ 8. Die PRichtversicherten und die Weiter
versicherten haben für die Dauer der Versicherung 
als Beitrag zur Pensionsversicherung 18,5 v. H. 
der Beitragsgrundlage zu leisten. 

Beitrag des Bundes 

§ 9. Von den Bestimmungen des § 34 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes sind 

'nur die Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden, 
§ 34 Abs. 2 jedoch mit der Maßgabe, daß unter 
den Aufwendungen auch die Aufwendungen nach 
diesem Bundesgesetz und unter den Erträgen 
auch die Erträge nach diesem Bundesgesetz zu 
verstehen sind. 

2. des' § 117 des GewerblichenSozialversiche
rungsgesetzes ist der Beitragssatz nach § 8 dieses 
Bundesgesetzes heranzuziehen. 

Ermittlung der Bemessungsgrundlage aus den 
Beitragsgrundlagen 

§ 12; Bei Anwendung des § 127' Abs. 3 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ist für 
die Ermittlung der Bemessungsgrundlage als 
Beitragsgrundlage für Beitragszeiten nach § 20 
bei Männern der Betrag von 1:3 450 S, bei Frauen 
der Betrag von 9415 S heranzuziehen. biese 
Beträge sind mit dem jeweils für das Jahr 1979 
festgestellten Aufwertungsfaktor (§ 47 des Ge
werblichen Sozialversicherungsgesetzes) aufzu
werten. 

Anrechnung von Beiträgen zur Pensionsver;. 
sicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz für die Höherversiche-

rung 

§ 13. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz 
in der Pensionsversicherung PRichtversicherter 
zugleich auch eine Beschäftigung (Erwerbs
tätigkeit) aus, die die PRichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz begründet, so gelten 
die zur Pensionsversicherung nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz entrichteten 
allgemeinen Beiträge als Beiträge zur Höherver
sicherung im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 33 Abs. 7 des Gewerblichen Sozial versicherungs
gesetzes, wenn nicht nach den Abs. 2 oder 3 
Beiträge erstattet wurden. 

(2) Der Versicherte kann bei sonstigem Aus
Zusammentreffen eines Pensions anspruches schluß bis 30. September einesj eden Kalenderjahres 
mit einer die PHichtversicherung in der für im vorangegangenen Beitragsjahr entrichtete 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes- allgemeine Beiträge nach Abs. 1 beim hiefür 

gesetz begründenden, Erwerbstätigkeit zuständigen Versicherungsträger den Antrag 
§ 10. Übt der Pensions berechtigte eine die stellen, ihm seinen Anteil von den allgemeinen 

PRichtversicherung in der Pensionsversicherung Beiträgen zu erstatten. 
nach § 2 begründende selbständige Erwetbs- (3) Soweit in der Pensionsversicherung nach 
tätigkeit aus, so w:ird hiedurch der Pensionsan- dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in 
spruch nur nach Maßgabe der Bestimmungen einem Beitragsjahr Beiträge von den Sonder
des § 60 des Gewerblichen Sozialversicherungs- zahlungen gemäß § 54 des Allgemeirien Sozial
gesetzes berührt. versicherungsgesetzes entrichtet wurden, sind 

Versicherungszeiten 
die Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 11 B . A . d (4) Mit der Anrechnung von Beiträgen ,zur 
• el nwen ung b d E Höherversicherung zw. mit' er rstattung von 

1. des § 116 des Gewerblichen Sozialversiche- Beiträgen verlieren die in der Pensionsversiche-
rungsgesetzes gelten als Ersatzzeiten in der rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
Perisionsversicherung nach § 2 nur die in dessen gesetz zurückgelegten Versicherungszeiten jegliche 
Abs. 1 Z. 2 bis 5, Abs. 2 und Abs. 7 angeführten Wirksamkeit. 
Zeiten mit der Maßgabe, daß an die Stelle der' 
selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des (5) Werden Beiträge nach den Abs. 2 und 3 
§ 116 Abs. 1 Z. 1 des Gewerblichen Sozialver- nicht erstattet, so hat der zuständige Versiche
sicherungsgesetzes die freiberufliche selbständige rungsträger nach dem Allgemeinen Sozialver
Erwerbstätigkeit im Sinne des § 2 zu treten hat;sicherungsgesetz diese Beiträge an die Sozial-
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1078 Ider Beilagen 5 

versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft Voraussetzungen für die Pflichtversicherung in 
bis zum 30. Juni' des folgenden Kalenderjahres· der Pensionsversicherung erfüllen und die. in 
abzuführen. diesem Zeitpunkt 

Alterspension 

§ 14. (1) Weitere Voraussetzung für den 
Anspruch auf Alterspension im Sinne des § 130 
Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes ist, daß die die PRichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz begründende selbständige 
Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 113 Abs. 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ) einge
stellt ist. 

(2) Die Voraussetzung nach Abs. 1 entfällt 
1. bei einem ( einer) Versicherten, der (die) 

das 70. Lebensjahr vollendet hat; 
2. bei einem freiberuflich tätigen Arzt über

dies, wenn durch die Einstellung der die Pflicht
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit die 
ausreichende ärztliche Versorgung am Ort und 
im Einzugsgebiet der Niederlassung nicht mehr 
sichergestellt wäre. 

(3) Die Erfüllung der in Abs. 2 Z. 2 genannten 
Voraussetzungen ist durch eine Bescheinigung 
nachzuweisen, die vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz nach 
Anhörung der für das in Betracht kommende 
Gebiet örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
und Ärztekammer auszustellen ist. Die Geltung 
derartiger Bescheinigungen ist zu widerruferi, 
wenn die Voraussetzungen für deren Ausstellung 
weggefallen sind. . Vor dem Widerruf sind die 
für . das in Betracht kommende Gebiet örtlich 
zuständige Gebietskrankenkasse und Ärztekam
mer anzuhören. 

(4) Die gemäß Abs. 3 ausgestellten Bescheini
gungen verlieren spätestens mit Ablauf des 
Kalenderjahres 1982 ihre Geltung. 

Gebarungsaufzeichnungen 

1. dis 50. Lebensjahr vollendet haben oder 
2. nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetz in der Pensionsversicherung weiterver
sichert sind bzw. als weiterversichert gelten, 
sind von der Pflichtversicherung in der Pensions
versicherung nach § 2 auf Antrag zu befreien, in 
den Fällen der Z. 2 für die Dauer der bestehenden 
Weiterversicherung, wenn dieser Antrag inner
halb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Ein
beziehung bei der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft gestellt wird. Die Be
freiung gilt rückwirkend ab dem Zeitpunkt der . 
Einbeziehung. Die Entscheidung über den Be
freiungsantrag obliegt der. Sozialversicherungs
anstalt der gewerblichen Wirtschaft. 

Erstmalige Meldungen 

§ 17. (1) Personen, die nach den Bestimmungen 
die.ses Bundesgesetzes in die Pflichtversicherung 
einbezogen werden, haben sich innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Einbeziehung bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft anzumelden und den für die Feststellung 
der Beitragsgrundlage maßgebenden rechtskräf
tigen Einkommensteuerbescheid vorzulegen. 

(2) Die gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
der in die Pflichtversicherung einbezogenen Per
sonen haben innerhalb von zwei Monaten nach 
Einbeziehung in. die Pflichtversicherung dem 
zuständigen Versicherungsträger Verzeichnisse 
aller ihrer Mitglieder - die Österreichische 
Ärztekammer nur ein Verzeichnis der freiberuf~ 
lich tätigen Ärzte, die Österreichische Apotheker
kammer nur ein Verzeichnis ihrer Mitglieder. in 
der Abteilung für selbständige Apotheker -'- nach 
dem Stande zum Zeitpunkt der Einbeziehung in 
die Pflichtversicherung zu übergeben. 

§ 15. Unbeschadet der Bestimmungen des Aufkündigung von Versicherungsverträgen 
§ 216 Abs. 2 des ~ewer~lichen. Sozialversiche- § 18. (1) Für Personen, die nach den Bestim
rungsgesetz~s hat d~e Soz1alvers1therungsan~talt ·mungen dieses Bundesgesetzes in die Kranken
der gew~.rblich7n WlItschaft get~ennte Aufze1ch- bzw. Unfallversicherung einbezogen werden und 
nun~en uber d1e Gebaru~g der 1r;t der Kranken- die zum Zeitpunkt des Eintrittes der Pflichtver
v7rs1cherung und Per;tSlOnsv~rs1cherung nach sicherung· bei einem Versicherungsunternehmen 
~~es~m Bun~esgesetz pflichtvers1~herten ~ersonen vertragsmäßig kranken- oder unter Einschluß der 
fur Jede der 1m § 2 Abs. 1 Z. 1 bIS 6 bezeIchneten Arbeitsunfälle unfallversichert . sind können den 
Gruppen zu führen. Versicherungsvertrag innerhalb vo~ sechs Mona

Abschnitt III 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Befreiung von der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung 

§ 16. Personen, die im Zeitpunkt. des Inkraft
tretens einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 die 

ten nach dem Eintritt der Pflichtversicherung zum 
Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden 
Kalendermoriates . aufkündigen. Für den Zeit
raum nach dem Erlöscheri des Versicherungsver
trages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge 
(Prämien) sind vom Versicherungsunternehmen 
nicht zu erstatten. Über Verlangen des Versiche
rungsunternehmensist der Bestand der Pflicht
versicherung nachzuweisen. 

1078 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



6 1078 :der Beilaigen 

(2) Versicherungsunternehmen, . die das Ver
sicherungsgeschäftbetreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. . ~ aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstelhing des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts
jahren mit einem Teilbetrag von 20 v. H. ge
winnerhöhend (verlustmindernd) a\lfzulösen. 

Feststellung der Beitragsgrundlagen 

§ 19.· ·Zur Feststellung der Beitragsgrundlageh 
in der Kranken- und Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz bei Beginn der Versicherung 
und in den folgenden zwei Kalenderjahren ist 
§ 25 des Gewerblichen Sozialversicherungsge
setzei mit der Maßgabe anzuwenden, daß den 
Einkünften aus einer die Pflichtversicherung 
begründenden Erwerb stätigkeit die Einkünfte 
gleichzuhalten sind, die aus der Erwerbstätigkeit 
erzielt wurden, die bei früherem Wirksamkeits
beginn . deI; . Bestimmungen über die Pflichtver
sicherung diese begründet hätte. 

Nachträglicher Einkauf von Versicherungs
zeiten 

Körperschaften verwalteten Betrieben, Anstalten, 
Stiftungen und Fonds stehen, wenn· ihnen aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf 
Ruhe- und Versorgungs genüsse (Pensionen) 
zusteht, oder . 

,3. in einem Dienstverhältnis zu einer inter
nationalen Organisation mit Amtssitz in Öster
reich stehen, wenn ihnen aus diesem Dienstver
hältnis die Anwartschaft. auf regelmäßig wieder
kehrende Ruhestands- bzw. Versorgungsleistungen 
zusteht oder wenn sie auf Grund eines solchen 
Dienstverhältnisses· solche Ruhestandsleistungen 
beziehen. 

(2) Die Entrichtung von Beiträgen· ist nur 
für die Gesamtzahl der vollen Kalendermonate 
solcher nach Abs. 1 in Betracht kommenden 
Zeiten zulässig, die nicht schon als Versicherungs
ffiQnate aus einer gesetzlichen Pensionsversiche
rung gelten und nach dem Kalenderjahr liegen, 
in dein der Antragsteller_ das 15. Lebensjahr 
vollendet hat. . 

(3) Der. Antrag ist längstens innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Zeitpunkt der Einbeziehung 
bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft einzubringen, die. auch zur 
Durchführung des Einkaufes zuständig ist. 

§ 20. (1) Personen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 (4) Stirbt der Antragsteller vor der rechts
die Voraussetzungen für den Eintritt dei: Pflicht- kräftigen Entscheidung über seinen Antrag, so 
versicherung in der Pensionsversicherung erfüllen, sind zur Fortsetzung des Verfahrens. nachein~ 
können auf· Antrag nach Maßgabe der Bestim- ander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
mungen der Abs. 2 bis 13 für die nach dem Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, 
31. Dezember 1957 und vor dem Zeitpunkt ihrer die Geschwister berechtigt, alle diese Personen 
Einbeziehung gelegenen Zeiten durch Entrichtung jedoch nur, wenn sie gegenüber dem Antrag
von Beiträgen für den eigenen Versicherungs ver- steIler zur Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt 
lauf wirksame Versicherungszeiten einkaufen. Auf· oder unterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur 
Antrag des Versicherten ist der Einkauf auch Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft 
auf sämtliche vor dem 1. Jänner 1958 gelegenen gelebt haben. 
Zeiten einer freiberuflichen .. selbständigen Er-
werbstätigkeit zu erstrecken, die' bei früherem (5) Für jeden einzukaufenden Versicherungs
Wirksamkeitsbeginn der Verordnung nach § 2 monat ist für Männer ein Betrag von 1 177 S, 
Abs. 2 die Pflichtversicherung in der Pensions- für Frauen ein Betrag von 824 S zu entrichten. 

versicherung nach § 2 begründet hätten. Die so (6) Die Entrichtung hat in einem Betrag inner
erworbenen Versicherungsmonate sind Beitrags- halb von sechs Monaten ab der Rechtskraft des 
monate der freiwiIl~gen· Versicherung. Ausge- Bescheides über die Bewilligung des Einkaufes 
schlossen sind Personen, die im Zeitpunkt der von Versicherungs zeiten zu erfolgen. Wenn dem 
AntragsteIlung . Antragsteller die Zahlung in einem Betrag nach 

1. einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch seiner wirtschaftlichen Lage nicht zugemutet 
auf eine monatlich wiederkehrende Geldleistung werden kann, hat der Versicherungsträger Teil
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung aus zahlungen, und zwar höchstens 60 aufeinander
den Versicherungsfällen .. des Alters oder. der folgende Monatsraten, beginnend mit dem Ka
geminderten Arbeitsfähigkeit oder . der dauernden lendermonat, das der Zustellung des die Raten
Erwerbsunfähigkeit mit Ausnahme der Ansprüche zahlung bewilligenden Bescheides folgt, zuzu
auf Knappschaftspension und Kn\lppschaftssold lassen. Die Teilzahlungen sind jeweils am 20. des 
oder nach einem Landessozialhilfegesetz haben betreffenden Kalendermonates fällig. 
oder (7) Die Ve~sicherungszeiten gelten erst in dem 

2; in einem öffentlich-red{tlichen· oder privat- Zeitpunkt als erworben, in dem der zu entrich
rechtlichen Dienstverhältnis zu einer öffentlich- tende-Beitrag (derletzte Teilzahlungsbetrag) beim 
rechtlichen Körperschaft oder zu .von solchen Versicherungsträger eingelangt ist. Der Ver-
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sicherungs träger hat einen in diesem Zeitpunkt i nannten Zeitpunkt der Versicherungsfall der 
bereits bestehenden Leistungsanspruch unter I dauernden Erwerbsunfähigkeit oder der Ver
Berücksichtigung- der durch den Einkauf er- sicherungsfall des Todes eingetreten, so sind der 
worbenen Versicherungszeiten mit Wirksamkeit Versicherte bzw. die im Abs. 4 genannten Ange
ab dem dem Einlangen des Beitrages (des letzten hörigen berechtigt, den noch aushaftenden Bei
Teilzahlungsbetrages) folgenden Monatsersten neu trag (die noch aushaftenden Teilzahlungsbeträge) 
festzustellen. auch nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 

(8) Beiträge, die nach dem 31. Deze~ber 1979 zu entrichten. Der Leistungsanspruch ist in 
entrichtet werden, erhöhen sich in jedem Kalender- solchen Fällen vorn Versicherungsträger zum 
jahr um 8,5 v. H. Dies gilt nicht für Beiträge, maßgebenden Stichtag zunächst ohne Berück
deren Entrichtung erfolgt: sichtigung der durch den Einkauf zu erwerbenden 

Versicherungszeiten festzustellen. Kommt es zu 
1. innerhalb von drei Monaten nach Rechts~ einem Leistungsanspruch und· werden der noch 

kraft des· Bewilligungsbescheides oder aushaftende Beitrag bzw. die noch aushaftenden 
2. innerhalb von drei Monaten nach Rechts- Teilzahlungsbeträge vom Versicherten bzw. von 

kraft eines Bescheides über einen Antrag auf den im Abs. 4 genannten Personen rechtzeitig 
Herabsetzung der Beiträge nach Abs. 9, sofern entrichtet, so hat der Versicherungsträger den 
dieser Antrag innerhalb von drei Monaten nach Leistungsanspruch unter Berücksichtigung der 
Rechtskraft des Bewilligungsbescheiges gestellt durch den Einkauf erworbenen V ersicherungs
wurde. zeiten mit Wirksamkeit ab dem dem Erwerb 
In allen diesen Fällen sind die Beiträge in der 
zum Zeitpunkt der AntragsteIlung maßgebenden 
Höhe zu entrichten. 

(9) In Fällen besonderer Härte kann der Bun
desminister für soziale Verwaltung die monat
lichen Beiträge nach Abs. 5 herabsetzen, jedoch 
nicht unter den Betrag eines Viertels dieser 
Monatsbeiträge. Ein Fall besonderer Härte ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn durch die 
Beitragsentrichtung der Lebensunterhalt des An
tragStellers unter Berücksichtigung seiner Ein
kommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse 
nicht . nU1: vorübergehend wesentlich gefährdet 
wäre. 

(10) Bleibt der Versicherte, dem der Einkauf 
von Versicherungs zeiten unter Eintäumung· von 
Teilzahlungen bewilligt worden ist, mit mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Monatsraten im Ver
zug, sO erlischt die Bewilligung zum Einkauf. 
Die bereits entrichteten Monatsraten sind dem 
Versicherten vom Versicherungsträger zurückzu
erstatten. 

(11) Leistungen aus einer gesetzlichen Pensions
versicheru.ng aus den Versicherungsfällen des 
Alters, auf die erst durch im Wege des Einkaufes 
im Sinne der Abs. 1 bis 9 erworbene Versiche-
rungszeiten ein Anspruch begründet wurde,fallen 

dieser Versicherungszeiten folgenden Monats
ersten neu festzustellen. Machen der Versicherte 
bzw. qie Angehörigen von dem Recht der voll
ständigen Entrichtung Von Teilzahlungsbeträgen 
nach dem bereits eingetretenen Stichtag nicht 
Gebrauch, so hat der Versicherungsträger allen
falls entrichtete Teilzahlungsbeträge dem Ver
sicherten bzw. den Angehörigen zurückzuerstatten. 

Abschnitt IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Wirksamkeits beginn 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän
ner 1979 in Kraft. 

(2) Zur Vorbereitung der Durchführung können 
schon vor dem 1. Jänner 1979 von dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
Tag an Maßnahmen getroffen, hiebei insbesondere 
Verordnungen nach § 2 Abs. 2 erlassen werden. 
Solche Verordnungen treten frühestens mit 
1. Jänner 1979 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
abweichend von der Regelung des § 55 des Ge- gesetzes ist hinsichtlich der Bestimmungen des 
werblichen Sozialversicherungsgesetzes, des § 86 § 9 der Bundesminister für soziale Verwaltung 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
des § 51 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes Finanzen, hinsichtlich der Bestimmungen des 
frühestens nach Ablauf von 24 Monaten nach dem §14 Abs. 3 der Bundesminister für soziale Ver-
Einlangen des Antrages auf Einkauf von Ver- waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sicherungszeiten an. . ster für Gesundheit und Umweltschutz, hinsicht

(12) Wurde der Einkauf von Versicherungs- lich aller übrigen Bestimmungen der Bundes
zeiten bewilligt und ist vor dem im· Abs. 7 ge- I minister für soziale. Verwaltung betraut. 

1078 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




